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12. Sitzung des Stadtwerkeausschusses am 03.07.2018

laufenden Planungs-
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TOP Ö4: Wasserversorgungskonzept 

Wasserversorgungskonzept der Stadt Meckenheim

• Rechtliche Grundlage: 
§ 38 Abs. 3 Landeswassergesetz (LWG) NRW

• Vorlage erstmalig bis 30.06.2018 (Fristverlängerung) 

• Fortschreibung alle 6 Jahre

• Inhalt u.a.:
- Stand und die zukünftige Entwicklung der Wasserversorgung
- Darstellung der Wassergewinnungsgebiete
- Darstellung der Wassergewinnungs-/-aufbereitungsanlagen
- Beschaffenheit des Trinkwassers

• Erstellung Konzept gemeinsam mit WTV als Vorlieferant
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TOP Ö4: Wasserversorgungskonzept 
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TOP Ö4: Wasserversorgungskonzept 

Übersicht Verteilnetz
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TOP Ö4: Wasserversorgungskonzept 

Übersicht Übergabestellen
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TOP Ö4: Wasserversorgungskonzept 

Aktuelle Wasserabgabe
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TOP Ö4: Wasserversorgungskonzept 

Material Rohrleitung
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TOP Ö4: Wasserversorgungskonzept 

Maßnahmen zur langfristigen Sicherstellung der 
öffentlichen Wasserversorgung

• Die Gewinnungs-, Aufbereitungs- und Transportanlagen des WTV sind 
redundant ausgelegt und bieten ein hohes Maß an Versorgungssicherheit.

• Die hygienische Unbedenklichkeit des Trinkwassers wird durch regelmäßige 
Probenahmen durch die Stadtwerke Meckenheim und den WTV 
gewährleistet.

• Als Basis für alle Bereiche der Wassergewinnung und –verteilung ist das 
DVGW-Regelwerk vereinbart - der „Stand der Technik“ wird beachtet und 
umgesetzt.

• Für die Durchführung der erforderlichen Arbeiten wird nur fachlich 
geeignetes und geschultes Personal eingesetzt. 
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TOP Ö4: Wasserversorgungskonzept 

Maßnahmen zur langfristigen Sicherstellung der 
öffentlichen Wasserversorgung

• Sämtliche Inspektions- und Wartungsergebnisse sowie Schäden, 
insbesondere mit Wasseraustritt werden zur Erstellung einer guten Datenbasis 
dokumentiert und analysiert.

• Mögliche Gefährdungen und Risiken werden durch die Stadtwerke 
Meckenheim und dem WTV systematisch erfasst und analysiert sowie 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr vorgeplant/vorbereitet.

• Die negative Beeinflussung des Wasserdargebotes durch den Klimawandel 
wird aus heutiger Sicht nach Einschätzung des Wahnbachtalsperrenverbandes 
unproblematisch für die Wasserversorgung der Stadt Meckenheim bleiben.


